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erteilt. 
 

1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO), zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen,  
2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen 

über Scheidungsfolgen, sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen 
Versorgungsauskünften, 

3. zur Vornahme und Entgegennahme von Zustellungen, zur Bestellung eines Vertreters, zur Vertretung 
in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in 
Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren 
Versicherer) 

4. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen 
Willenserklärungen (z.B. Kündigungen), zur Erledigung des Rechtsstreits oder außergerichtlichen 
Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht und Anerkenntnis,  

5. zur Einlegung und Zurücknahme von Rechtsmitteln und zum Verzicht auf solche 
6. zur Empfangnahme von Geld- und Wertsachen, insbesondere Kosten, sowie zur Verfügung darüber, 

ohne die Beschränkung des § 181 BGB. Der Kostenerstattungsanspruch gilt mit seiner Entstehung als an 
den Prozessbevollmächtigten abgetreten. 

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren (z.B. Arrest und 
einstweilige Verfügungen, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenden 
besonderen Verfahren (z.B. ZPO §§ 726-732, 766-774, 785, 805, 872 ff. u.a.), Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung, Vergleichsverfahren und Konkurs). Vertraglicher Erfüllungsort ist der Sitz der Anwaltskanzlei 
und somit gleichzeitig Gerichtsstand alle Rechtsverhältnisse, deren Ansprüche aus dieser Vereinbarung 
herrühren.  

 

 

München, den          

     Unterschrift 

 


